












 
 
Im Bereich des Klosterseebades werden die bisher 21 Parkplätze an der Nordseite der 
Zufahrtsstraße wie folgt erweitert: 

- 3 Parkplätze unmittelbar östlich anschließend 
- 10 Parkplätze an der Südseite der Zufahrtsstraße 
- 2 Behindertenparkplätze im Westen, Nähe Eingang 

Das Parkplatzangebot wird somit von 21 auf 36 erhöht. 
Rechnet man die 20 Parkplätze südlich des Hotels Klostersee noch hinzu, so stehen 
insgesamt 56 Parkplätze zur Verfügung.  
 
Für die Parkraumbewirtschaftung sind folgende Varianten denkbar: 
 
Variante 1: Parkscheinautomaten 
Vorteile: Einnahme von Parkgebühren 
  Keine Dauerparker (Parkraumüberwachung !) 
Nachteile: Anschaffungskosten (ca. 5000 €/Automat)  
 
Variante 2: Parkscheibenpflicht 
Vorteile:  vergleichsweise geringe Anschaffungs- und Wartungskosten,  

keine Dauerparker (Parkraumüberwachung !) 
Nachteile:  keine Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung 
  Der Pkw-Verkehr wird vermutlich zunehmen, da kostenlos geparkt werden  

kann. 
 
Variante 3: keine zeitliche Einschränkung 
Vorteile:  keine Kosten für Beschilderung oder Parkomaten 
Nachteile:  keine Einnahmen, vermutlich hohes Verkehrsaufkommen, Dauerparker 
  Parkraumüberwachung nur bedingt möglich 
 
 
Von der Verwaltung wurde folgende Variante vorgeschlagen: 
 
Für die 20 Parkplätze südlich des Hotels Klostersee ist eine 2 – stündige Parkscheibenpflicht 
von Montag bis Sonntag von 9 – 18 Uhr vorgesehen. 
 
Für die restlichen Parkplätze (ausgenommen die 2 Behinderten-Parkplätze) wird eine 
Parkscheinpflicht von  Montag bis Sonntag von 9 -18 Uhr vorgeschlagen. 
Gebührenvorschlag:  Mo bis So, 9 -18 h 1 h   0,50 €  
      2 h   1,00 €  
      Tageskarte  2,00 €  
Zu hohe Gebührensätze hätten ein Ausweichen auf andere Parkmöglichkeiten (z.B. am 
Fahrbahnrand) zur Folge. 
Die Parkplätze können durch die Kommunale Parküberwachung überwacht werden. 
 
Stadtrat Schuder schlug vor, auf ein gebührenpflichtiges Parken zu verzichten und 
stattdessen für alle Parkplätze eine Parkscheibenpflicht anzuordnen. 
 
Stadträtin Platzer schlug vor, für die Tageskarte eine Gebühr von € 5,00 zu verlangen. 
 
Mit  6  :  2  Stimmen beschloss der Technische Ausschuss, wie von der Verwaltung 
vorgeschlagen, 20 Parkplätze mittels Parkscheibe und 34 Parkplätze mittels 
Parkscheinpflicht zu bewirtschaften. 
Mit  6  :  2  Stimmen wurde eine Gebühr in Höhe von € 5,00 für die Tageskarte abgelehnt. 
Mit  7  :  1  Stimmen sprach sich der Technische Ausschuss für den Gebührenvorschlag der 
Verwaltung aus. 






